
Risikomanagement 
Patientensicherheit

Die	 Sächsische	 Landesärztekammer	
lädt	 alle	 in	 ambulanten	 und	 statio-
nären	 Einrichtungen	 tätigen	 Ärzte	
und	 Leitende	 Chefärzte	 unter	 dem	
Titel	„Risikomanagement	und	Patien-
tensicherheit“	am	3.	November	2007	
um	9.00	Uhr	 zu	einer	 Informations-	
und	Fortbildungsveranstaltung	ein.	
Risikomanagement	 und	 Patientensi-
cherheit	 sind	 so	alt	wie	es	ärztliche	
Behandlung	gibt.	Spätestens	seit	der	
Veröffentlichung	 „To	 Err	 is	 Human“	
wird	das	Thema	öffentlich	diskutiert	
und	 hat	 zahlreiche	 Initiativen	 nicht	
nur	seitens	der	Ärzteschaft	ausgelöst.	
In	 Deutschland	 hat	 die	 Gründung	
des	 Aktionsbündnisses	 Patientensi-
cherheit	 im	 Jahr	 2005	 hinsichtlich	

einer	 systematischen	 Erforschung,	
Entwicklung	 und	 Verbreitung	 von	
Methoden	zur	Verbesserung	der	Pati-
entensicherheit	und	zum	Aufbau	des	
Risikomanagements	 in	 der	 Gesund-
heitsversorgung	Zeichen	gesetzt.	Das	
Thema	 Patientensicherheit	 ist	 auch	
ein	originäres	Anliegen	und	Aufgabe	
der	Ärztekammern.

Im	 Rahmen	 der	 Podiumsveranstal-
tung	 soll	 die	 hohe	 Bedeutung	 des	
Risikomanagements	 und	 der	 Patien-
tensicherheit	von	namhaften	Referen-
ten	präsentiert	und	mit	 ihnen	disku-
tiert	werden.	So	werden	Themen	wie	
Risikomanagement	 im	Krankenhaus	
und	Fehlervermeidungsmanagement	
in	 der	 Arztpraxis,	 Medikationsirrtü-
mer,	Vernetztes	Handeln	–	das	Akti-
onsbündnis	 Patientensicherheit	 und	
die	 Rolle	 der	 Schlichtungsstellen	 in	

den	 Ärztekammern	 vorgestellt	 und	
von	 konkreten	 Erfahrungen	 mit	
einem	Meldesystem	für	kritische	Zwi-
schenfälle	 (CIRS	 –	 Critical	 Incident	
Reporting	System)	aus	einer	Einrich-
tung	berichtet.

Termin: 3. November 2007, 9.00 
Uhr bis ca. 14.00 Uhr, Sächsische 
Landesärztekammer, Schützen
höhe 16, 01099 Dresden 

Es	werden	keine	Teilnahmegebühren	
erhoben.	 Eine	 Anmeldung	 ist	 nicht	
erforderlich,	Anrechnung	von	6	Fort-
bildungspunkten.

Dr.	med.	Maria	Eberlein-Gonska
Vorsitzende	des	Ausschusses	

Qualitätssicherung	in	Diagnostik	und	Therapie	
Dr.	med.	Katrin	Bräutigam

Ärztliche	Geschäftsführerin,	
E-Mail:	aegf@slaek.de

Mitteilungen der Geschäftsstelle

514 Ärzteblatt	Sachsen	10	/	2007

Qualitätsbeauftrag
ter Hämotherapie
Ablauf der Übergangsfrist zur Be
nennung eines Qualitätsbeauf
tragten Hämotherapie gemäß der 

„Richtlinien zur Gewinnung von 
Blut und Blutbestandteilen und 
zur Anwendung von Blutproduk
ten (Hämotherapie)“

Seit	 dem	 6.	 November	 2005	 sind		
die	„Richtlinien	zur	Gewinnung	von	
Blut-	und	Blutbestandteilen	und	zur	
Anwendung	von	Blutprodukten	(Hämo-
therapie)“	 in	Kraft.	Der	Geltungsbe-
reich	 erstreckt	 sich	 seitdem	 neben	
den	 eigentlichen	 Blutkomponenten	
auch	auf	Plasmaderivate	zur	Behand-
lung	von	Hämostasestörungen	(außer	
Fibrinkleber).	 Die	 Novellierung	 war	
notwendig	geworden,	da	zum	einen	
eine	Anpassung	an	EU-Vorgaben	er-
folgen	musste,	zum	anderen	jedoch	
auch	eine	hohe	Varianz	in	der	Über-
wachungstätigkeit	der	einzelnen	Ärz-
tekammern	bestand,	denen	nach	wie	
vor	die	Überwachung	des	Qualitäts-
sicherungssystems	 der	 Anwendung	
von	Blutprodukten	obliegt	(§	18	Abs.	1	
Transfusionsgesetz	(TFG)).
Neu	ist	unter	anderem	auch	das	Ver-
fahren	zur	Benennung	des	Qualitäts-

beauftragten	Hämotherapie:	Seit	No-
vember	2005	muss	dazu	das	„Beneh-
men“	 mit	 der	 Kammer	 hergestellt	
werden,	das	heißt,	der	Träger	der	Ein-
richtung	gibt	der	Ärztekammer	den	
Namen	 des	 Qualitätsbeauftragten	
und	 dessen	 einschlägige	 Qualifika-
tionen	(siehe	unten)	bekannt.	Offen-
kundige	 Qualifikationsmängel	 muss	
die	 Landesärztekammer	 dann	 dem	
Träger	der	Einrichtung	mitteilen.	Da-
rüber	hinaus	darf	der	Qualitätsbeauf-
tragte	 nicht	 gleichzeitig	 auch	 Trans-
fusionsverantwortlicher	und	/	oder	Trans-
fusionsbeauftragter	 der	 Einrichtung	
sein.	

Der	 Qualitätsbeauftragte	 hat	 die	
wesentlichen	 Bestandteile	 des	 Qua-
litätssicherungssystems	 der	 Einrich-
tung	im	Bereich	der	Anwendung	von	
Blutprodukten	 zu	 überprüfen	 und	
jährlich	bis	zum	1.	März	einen	Bericht	
über	 die	 Ergebnisse	 seiner	 Überprü-
fungen	für	den	Zeitraum	des	vergan-
genen	Kalenderjahres	an	die	zustän-
dige	 Ärztekammer	 und	 den	 Träger	
zu	 senden	 (früher:	 Nachweis	 der	
Richtlinien-Konformität	 des	 QS-Sys-
tems	(Selbstverpflichtungserklärung)).
Die	Qualifikation	des	Qualitätsbeauf-
tragten	 ist	 völlig	 neu	 geregelt.	 Der	
Qualitätsbeauftragte	 muss	 die	 Vor-

aussetzungen	für	die	Zusatzbezeich-
nung	 „Ärztliches	 Qualitätsmanage-
ment“	 haben	 oder	 eine	 von	 einer	
Landesärztekammer	 anerkannte	 40-
h-Fortbildung	„Qualitätsbeauftragter	
Hämotherapie“	 nachweisen.	 Wir	
möchten	 daran	 erinnern,	 dass	 der	
zweijährige	„Bestandsschutz“	für	die	
zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	
Richtlinie	tätigen	Qualitätsbeauftrag-
ten	 nunmehr	 ausläuft	 und	 sie	 bis	
zum	Jahresende	die	geforderte	Qua-
lifikation	 nachweisen	 müssen.	 Sei-
tens	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer	 wird	 ein	 entsprechender	
Kurs	 letztmalig	 im	 Zeitraum	 vom	
10.12.	 bis	 13.12.2007	 angeboten	
(Anmeldung	 bei	 Frau	 Richter:	 Tel.:	
0351	8267329).
Nähere	 Informationen	 zur	Richtlinie	
Hämotherapie	und	 insbesondere	zu	
den	Berichtspflichten	der	so	genann-
ten	„Einrichtungen,	in	denen	beson-
dere	 Voraussetzungen	 vorliegen“	
und	 die	 keinen	 Qualitätsbeauftrag-
ten	Hämotherapie	benötigen,	finden	
Sie	 auch	 auf	 unserer	 Homepage	
(www.slaek.de	→	Qualitätssicherung	
→	Qualitätssicherung	Blut-	und	Blut-
produkte).

Dr.	med.	Torsten	Schlosser
Arzt	in	der	Geschäftsführung




